
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das TRUMPF  
Geschäftsfeld Smart Factory Consulting  
 
 
§ 1 Allgemeines  
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Erbringung von Leistungen durch die Smart Factory Consulting der TRUMPF Gruppe 

und gelten als Bestandteil des zwischen der jeweiligen TRUMPF Gesellschaft und dem Kunden abgeschlossenen Vertrag. 

2. Im Folgenden werden die Vertragsparteien einzeln als „TRUMPF“ und „Kunde“ und gemeinsam als „die Parteien“ bezeichnet.  

3. TRUMPF erbringt, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, Leistungen ausschließlich auf Grundlage des jeweiligen Angebots bzw. 

Vertrags (im Folgenden: „Einzelvertrag“) in Verbindung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigene Geschäftsbedingungen des 

Kunden werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn TRUMPF diesen bei Auftragsannahme nicht ausdrücklich widersprochen hat. Bei 

Widersprüchen zwischen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Einzelvertrag und soweit der Einzelvertrag die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen konkretisiert, geht der Einzelvertrag vor.  

4. Mündliche Nebenabreden zu abgeschlossenen Verträgen bestehen nicht. Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Dieses Formerfordernis kann weder mündlich noch stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft gesetzt werden. 

 

§ 2 Umfang und Ausführung der Beratungsleistungen  
1. TRUMPF erbringt für die im Einzelvertrag vereinbarte Vergütung die im Einzelvertrag genannten Leistungen unter den dort aufgeführten 

Annahmen und Voraussetzungen. Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem jeweiligen Angebotsumfang. TRUMPF setzt zur Leistung 

eigene Mitarbeiter oder Mitarbeiter der weltweiten TRUMPF-Gruppe ein. Unternehmen der TRUMPF-Gruppe und deren Mitarbeiter gelten nicht 

als Subunternehmer.  

2. TRUMPF schuldet die Erbringung der im Einzelvertrag bezeichneten Beratungsleistungen, nicht aber einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg.  

3. TRUMPF ist darüber hinaus berechtigt, mit der Ausführung der Leistung Subunternehmer zu beauftragen, ohne dafür im Einzelfall die 

Zustimmung des Kunden einholen zu müssen.  

4. Leistungstermine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie im Einzelvertrag als verbindlich bezeichnet worden sind.  

5. Sofern der Kunde TRUMPF Änderungs- und Ergänzungswünsche der vertraglich vereinbarten Leistungen in schriftlicher Form mitteilt, überprüft 

TRUMPF diese auf ihre Realisierbarkeit, den erforderlichen Zeitaufwand und eventuell zusätzlich entstehende Kosten. Der Aufwand für diese 

Überprüfung ist vom Kunden gemäß den im Einzelvertrag vereinbarten Tagessätzen zu vergüten. Eine Änderung der ursprünglich vereinbarten 

Leistung („change request“) bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Bis zur Vereinbarung eines change request ist TRUMPF zur Erbringung der 

ursprünglich vereinbarten Leistungen berechtigt und verpflichtet.  

 

§ 3 Pflichten des Kunden  
1. Mitwirkungspflichten 

Der Kunde übernimmt es als wesentliche Vertragspflicht, TRUMPF bei der Durchführung der Leistungen bestmöglich zu unterstützen. Dazu stellt 

der Kunde unentgeltlich und zeitgerecht alle zur erfolgreichen Erbringung der Leistung erforderlichen Mittel, Informationen und Unterlagen sowie 

eine angemessene Infrastruktur, einschließlich Büroräume, IT- und Kommunikationseinrichtungen, kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus ist 

der Kunde verpflichtet, alle im Einzelvertrag spezifizierten Mitwirkungspflichten termingerecht und vereinbarungsgemäß zu erbringen.  

Erbringt der Kunde eine seiner Mitwirkungspflichten nicht vereinbarungsgemäß oder termingerecht und sind hierdurch nach der bisherigen 

Planung Termine nicht einzuhalten, verlieren entsprechende Terminvereinbarungen ihre Gültigkeit. In diesem Fall verlängert sich die Leistungszeit 

angemessen. Der Kunde ist zum Ersatz von Mehraufwendungen verpflichtet, die TRUMPF durch die Verletzung von Mitwirkungspflichten 

entstehen. TRUMPF wird den Kunden schriftlich und unter Setzung einer angemessenen Frist zur Nachholung oder Nachbesserung der 

Mitwirkungspflicht auffordern. Verstreicht diese Frist erfolglos, ist TRUMPF berechtigt, den Einzelvertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, 

sofern TRUMPF dies zuvor schriftlich angedroht hat.  

Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt durch die vorstehenden Regelungen unberührt.  

2. Produkte Dritter Parteien  
Bestandteil der Leistungen von TRUMPF kann die Unterstützung des Kunden bei der Beschaffung von Hardware, Software und anderen 

Produkten sein („Third-Party-Produkte“). Sofern nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, wird der Kunde diese Third-Party-Produkte direkt vom 

Hersteller oder Wiederverkäufer lizenzieren oder erwerben. Der Wiederverkäufer kann auch ein mit TRUMPF verbundenes Unternehmen sein. 

Die Auswahl des Third-Party-Produkts und sein Erwerb liegen dabei allein in der Verantwortung des Kunden, sofern dies nicht ausdrücklich in 

dem Einzelvertrag mit TRUMPF anders vereinbart ist. TRUMPF übernimmt für diese Third-Party-Produkte keine Gewährleistung oder Garantien.  

 

§ 4 Übergabe bzw. Abnahme der Beratungsleistungen  
1. Beratungsleistungen sind grundsätzlich nicht abnahmefähig. Sie gelten mit Durchführung als erbracht.  

2. Dokumente (insbesondere Konzepte, Spezifikationen und Präsentationen) werden dem Kunden zur Überprüfung auf ihre Vertragsgemäßheit 

vorgestellt. Der Kunde teilt TRUMPF innerhalb einer Frist von 5 Werktagen, soweit notwendig, Verbesserungsbedarf mit. Änderungen im Rahmen 

berechtigter Verbesserungsvorschläge wird TRUMPF innerhalb einer angemessenen Frist von mindestens 5 Werktagen einarbeiten. Die 

entsprechend überarbeiteten Dokumente gelten sodann mit Übergabe als vertragsgemäß erstellt.  

3. Der Kunde wird werkvertragliche Leistungen daraufhin überprüfen, dass sie unter den vereinbarten Annahmen und Voraussetzungen die 

vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweisen und, sofern nur unwesentliche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit vorliegen, die 

Abnahme der Leistungen erklären. TRUMPF ist berechtigt, nach Arbeitsfortschritt für in sich abgeschlossene Teilleistungen Teilabnahmen zu 

verlangen. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, beträgt die Prüffrist 5 Werktage ab Bereitstellung der Leistungen durch TRUMPF. Die 

Leistungen gelten nach Ablauf der Prüffrist als abgenommen, es sei denn, der Kunde beanstandet die Leistungen während der Prüffrist durch 
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konkrete schriftliche Nennung und Beschreibung der Mängel und ihres Auftretens als im Wesentlichen nicht vertragsgemäß. Die wirtschaftliche 

Nutzung der Leistung steht der Abnahme gleich, es sei denn die wirtschaftliche Nutzung der Leistung erfolgt aus Gründen der 

Schadensminderung durch den Kunden.  

 

§ 5 Vergütung  
1. Vereinbarte Preise sind, soweit nicht anders angegeben, jeweils Nettopreise ohne die gegebenenfalls hinzukommende gesetzliche 

Umsatzsteuer in der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Höhen. Soweit nicht anders vereinbart, sind sämtliche von TRUMPF gestellten 

Rechnungen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug auf das von TRUMPF jeweils angegebene Konto zahlbar. Für 

die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Datum der Gutschrift auf dem Konto von TRUMPF maßgebend. TRUMPF behält sich das Recht vor, vom 

Kunden Vorauskasse oder eine Anzahlung zu verlangen. TRUMPF behält sich ferner das Recht vor nach Abschluss einzelner Arbeitspakete 

gemäß Angebotsumfang Zwischenrechnungen zu stellen.   

2. Das Recht, Zahlungen oder sonstige Leistungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Kunden nur insoweit zu, 

als sein Zurückbehaltungsrecht oder seine Gegenansprüche unbestritten rechtskräftig festgestellt oder zu Gunsten des Kunden entscheidungsreif 

sind. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt dem Kunden unbenommen.  

 

§ 6 Leistungsstörungen und Gewährleistung  
1. Die vertraglichen Leistungen werden durch angemessen qualifiziertes Personal mit angemessener Sorgfalt und sachgerecht durchgeführt.  

2. Sofern TRUMPF Werkleistungen erbringt, gewährleistet TRUMPF, dass die von TRUMPF erbrachten Leistungen, den mit dem Kunden 

vertraglich vereinbarten Anforderungen entsprechen. Bei Vorliegen eines Mangels an der Vertragsleistung wird TRUMPF nach eigener Wahl die 

Leistung nachbessern oder neu liefern. Gelingt es TRUMPF nicht, den Mangel innerhalb zweier angemessener Fristen zu beseitigen oder schlägt 

die Mängelbeseitigung endgültig fehl, kann der Kunde für den mangelhaften Teil eine Herabsetzung der Vergütung verlangen. Sofern eine 

erhebliche Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit der Leistung vorliegt, hat der Kunde darüber hinaus das Recht vom 

Vertrag zurückzutreten, sofern er dies vorher schriftlich angedroht hat. Weitere Mängelansprüche sind ausgeschlossen.  

3. Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Kunden unverzüglich schriftlich unter konkreter Nennung und Beschreibung des 

Mangels und seines Auftretens geltend gemacht werden. Der Kunde ist verpflichtet, TRUMPF im Rahmen des Zumutbaren bei der Beseitigung 

von Mängeln an Leistungen zu unterstützen.  

4. Mängelansprüche verjähren mit Ablauf von zwölf Monaten nach Ablieferung bzw. Abnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen.  

5. Stellt sich bei Arbeiten im Zusammenhang mit der Rüge von Mängeln heraus, dass kein Anspruch des Kunden auf Nachbesserung oder 

Neulieferung besteht, so ist TRUMPF berechtigt, den entstandenen Aufwand nach Zeit und Material auf Grundlage der vereinbarten Preise zu 

berechnen. 

6. Im Übrigen verjähren sämtliche sonstigen Ansprüche des Kunden gegen TRUMPF – gleich aus welchem Rechtsgrund – mit Ablauf von zwölf 

Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde von ihnen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.   

 

§ 7 Haftung  
1. Jegliche Haftung von TRUMPF – aus welchen Rechtsgründen auch immer – für Schäden, die nicht am Vertragsgegenstand selbst entstanden 

sind, ist ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Schäden, die entstehen  

- bei Vorsatz auf Seiten von TRUMPF,  

- bei grober Fahrlässigkeit der Organe oder leitender Angestellter von TRUMPF,  

- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  

- bei Mängeln, die TRUMPF arglistig verschwiegen hat,  

- im Rahmen einer individualvertraglichen Garantiezusage, oder 

- soweit nach den Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden zwingend gehaftet wird.  

2. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet TRUMPF darüber hinaus auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender 

Erfüllungsgehilfen sowie bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 

Schaden.  

3. Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche verjähren binnen zwölf Monaten ab Erbringung der letzten Dienstleistung/ab 

Abnahme.  

 

§ 8 Nutzungsrecht  
Der Kunde erhält an den von TRUMPF im Rahmen der vertraglichen Leistungspflicht erstellten Arbeitsergebnissen ein unwiderrufliches, 

unbeschränktes, nicht übertragbares, einfaches Nutzungsrecht.  

 

§ 9 Schutzrechte Dritter  
1. Soweit der Vertragsgegenstand gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter im Inland verletzt, wird TRUMPF auf eigene Kosten dem 

Kunden das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen, so dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich 

angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, sind sowohl der Kunde als auch TRUMPF zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt.  

2. Die genannten Verpflichtungen von TRUMPF sind – vorbehaltlich § 7 - für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. Sie 

bestehen nur, soweit 
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- der Kunde nicht durch eine verspätete Mitteilung der geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen zu einer Erhöhung des 

Schadens beigetragen hat,  

- der Kunde TRUMPF in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt und TRUMPF die Durchführung 

der Modifizierungsmaßnahmen gemäß vorstehendem Absatz ermöglicht,  

- TRUMPF alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, und 

- der Rechtsmangel oder die Rechtsverletzung nicht auf einer vom Kunden selbst gesetzten Ursache beruht, insbesondere auf einer Vorgabe des 

Kunden oder darauf, dass der Kunde den Vertragsgegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.  

 

§ 10 Vertraulichkeit und Datenschutz  
1. Die Parteien sind verpflichtet, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der anderen Partei sowie als vertraulich bezeichnete Informationen, die im 

Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung bekannt werden, vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Unternehmen der 

TRUMPF-Gruppe und deren Mitarbeiter sowie Berater der Parteien, die beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, gelten nicht als Dritte im 

Sinne dieser Bestimmung.  

2. Die Parteien beachten die jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere werden sie nur Personen zur 

Leistungserfüllung einsetzen, die gemäß des anwendbaren Datenschutzrechts auf das Datengeheimnis/Vertraulichkeit verpflichtet sind.  

3. Bei der Vertragsanbahnung und -durchführung ist die Verarbeitung von Kontakt- und Interaktionsdaten von Ansprechpartnern des Kunden 

erforderlich. TRUMPF verarbeitet diese personenbezogenen Daten auf Grund eines berechtigten Interesses, die Nachvollziehbarkeit der 

Geschäftsbeziehung sicherzustellen und die Kommunikation bei Abwicklung des Vertragsverhältnisses zu unterstützen. Soweit die 

Vertragsleistung die Einbindung weiterer Unternehmen der TRUMPF Gruppe erfordert, erfolgt eine Weitergabe der Informationen auch an diese. 

Hiervon können auch Unternehmen der TRUMPF Gruppe im außereuropäischen Ausland umfasst sein. Ein angemessenes Datenschutzniveau 

unter Beachtung der Art. 44 ff DS-GVO wird innerhalb der TRUMPF Gruppe sichergestellt. 

4. Zur Anbahnung und Abwicklung der Verträge sowie späterer Leistungen übermittelt TRUMPF Mitarbeiter-Kontaktdaten an den Kunden, um 

eine geordnete Kommunikation und Leistungsabwicklung zu ermöglichen. Der Kunde darf diese Daten lediglich zur Durchführung der jeweiligen 

Vertragsbeziehung mit TRUMPF verwenden. 

 

§ 11 Laufzeit und Kündigung  
1. Dienstverträge werden für die im Einzelvertrag vereinbarte Laufzeit geschlossen. Ist eine Laufzeit nicht vereinbart, werden sie für unbestimmte 

Zeit abgeschlossen. Dienstverträge ohne feste Laufzeit können von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 30 Werktagen ordentlich 

gekündigt werden.  

2. Dienstverträge mit einzelvertraglich vereinbarter Laufzeit können vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von 30 Kalendertagen nur gekündigt werden, sofern eine Partei einer wesentlichen Vereinbarung des Vertrages zuwider handelt und es auf 

schriftliche Mahnung der anderen Partei hin unterlässt, die Zuwiderhandlung innerhalb einer Frist, die in der Regel 30 Werktage nicht 

unterschreiten soll, abzustellen.  

3. Im Falle einer Kündigung verbleibt TRUMPF der Anspruch auf Vergütung für alle bis zum Wirksamwerden der Kündigung erbrachten 

Leistungen. Sofern TRUMPF im Hinblick auf die Erfüllung des betreffenden Einzelvertrages angemessene vertragliche Verpflichtungen gegenüber 

Dritten eingegangen ist oder sonstige Investitionen getätigt hat und diese infolge der vom Kunden ausgesprochenen Kündigung nicht mehr 

benötigt werden, ersetzt der Kunde TRUMPF die TRUMPF infolge solcher vertraglichen Verpflichtungen entstehenden unvermeidbaren Kosten.  

4. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß § 648 a, § 314 BGB bleibt unberührt.  

5. Jede Partei ist zudem berechtigt, einen Vertrag zu kündigen, falls sich die Vermögenslage der anderen Partei erheblich verschlechtert oder sie 

den ihr aus diesem Vertrag obliegende Zahlungsverpflichtungen mehrmals hintereinander nicht nachkommt.  

 

§ 12 Salvatorische Klausel  
Sollte eine Bestimmung des Einzelvertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 

enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall eine rechtlich 

wirksame Bestimmung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Klausel möglichst nahekommt.  

 

§ 13 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand  
Für Rechtsbeziehungen zwischen TRUMPF und dem Kunden gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) 

und des deutschen Internationalen Privatrechts. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen dem Kunden und TRUMPF ist, soweit keine 

abweichende ausschließliche Zuständigkeit besteht, der Sitz von TRUMPF. TRUMPF behält sich das Recht zur Klageerhebung an jedem anderen 

zulässigen Gerichtsstand vor.  


